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22. „Erhaltungsstrategie Landesstraßen“: Millioneninvestiti-
onen nicht immer wirtschaftlich und nachhaltig eingesetzt 

 
Nachdem die Schleswig-Holsteinische Landesstraßeninfrastruk-
tur über lange Zeit vernachlässigt wurde, hat seit 2014 ein Um-
denken stattgefunden: Endlich wird mehr investiert, um den 
Substanzverfall aufzuhalten, abzubauen und die Landesstraßen 
wieder in einen guten Zustand zu versetzen. 
 
Mithilfe von mehrjährigen Erhaltungsstrategien geht der Lan-
desbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein die Er-
haltung des maroden Landesstraßennetzes an. Bei der Umset-
zung der Maßnahmen fehlen jedoch Vorgaben, um eine landes-
weit einheitliche Qualität und Lebensdauer sicherzustellen. Es 
fehlen ebenso einheitliche Vorgaben für Ingenieurbauwerke und 
Radwege. 
 
Das Personal beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein ist bezogen auf die Straßenerhaltung nicht 
bedarfsgerecht verteilt. 

 
22.1 Fehlentscheidungen und mangelnde Investitionen führten zum mas-

siven Substanzverfall im ganzen Landesstraßennetz 
 
Schlaglöcher, Risse, Absackungen und Tempolimits gehören noch immer 
für viele Verkehrsteilnehmer zum Alltag. Trotz der massiv gesteigerten 
Investitionen in den vergangenen Jahren sind noch immer viele Landes-
straßen in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Grund dafür 
sind die deutlich zu geringen Ausgaben für die Straßenunterhaltung in 
Schleswig-Holstein über viele Jahre. 
 
Die Kenntnis des Straßenzustands stellt eine wesentliche Grundlage für 
die Planung von Erhaltungsmaßnahmen und die Abschätzung des erfor-
derlichen Erhaltungsbedarfs dar. Hierfür führt der für die Erhaltung der 
Landesstraßen zuständige Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein (LBV.SH) in turnusmäßigen Abständen von 4 Jahren 
eine Zustandserfassung und -bewertung des Landesstraßennetzes durch: 
Während 2013 noch 53,8 % der Landesstraßen in einem schlechten und 
sehr schlechten Zustand waren, waren es 2017 „nur“ noch 49,3 % des 
3.672 km langen Netzes. 
 
Auch Straßen besitzen nur eine begrenzte Lebensdauer. Sie müssen in 
regelmäßigen Abständen überprüft und die einzelnen (Asphalt-)Schichten 
und Straßenbestandteile wie Geh- und Radwege, Brücken, Entwässe-
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rungsanlagen oder Markierungen, Schilder und Schutzplanken unterhal-
ten, instandgesetzt oder erneuert werden. Der mangels ausreichender In-
vestitionen über Jahrzehnte eingetretene Substanzverfall bei den Landes-
straßen konnte bisher nicht abgebaut werden. Die landesweiten Investitio-
nen in die Landesstraßen erreichten 2012 mit 5,1 Mio. € ihr Minimum. 
Durch dieses Vorgehen steht der Einsparung an Erhaltungsmitteln von 
280 Mio. € seit 1990 ein tatsächlicher Werteverzehr mit einem Wiederher-
stellungsvolumen von über 900 Mio. € gegenüber. Der heutige schlechte 
Zustand der Landesstraßen spiegelt die Versäumnisse der vergangenen 
Jahre wider. 
 

22.2 Schleswig-Holstein im Bundesvergleich: Beim Zustand der Landes-
straßen im Mittelfeld, bei den Investitionen an der Spitze 
 
Der LRH führte eine bundesweite Umfrage durch und verglich Netzlänge, 
Zustand und für die Landesstraßenerhaltung eingesetzte Finanzmittel der 
13 Flächenländer. Schleswig-Holstein liegt mit seinem 3.672 km umfas-
senden Landesstraßennetz längenmäßig im unteren Drittel des Länder-
vergleichs. 
 
Der Zustand der Landesstraßen ist in fast allen Bundesländern schlecht 
oder sehr schlecht: Bezogen auf den Substanzwert liegt der Anteil der 
schlechten und sehr schlechten Straßenabschnitte mit nur wenigen Aus-
nahmen (Niedersachsen, Thüringen) fast überall deutlich über 50 %. 
Schleswig-Holstein steht mit einem Anteil von 49,3 % besser da als die 
meisten anderen Länder (Stand 2017). 
 
Positiv schlägt mittlerweile in Schleswig-Holstein die Höhe der eingesetz-
ten Finanzmittel für die Landesstraßenerhaltung zu Buche: Kein anderes 
Bundesland hat seine jährlichen Erhaltungsmittel für die Landesstraßen so 
kontinuierlich gesteigert wie Schleswig-Holstein. Absolut betrachtet inves-
tieren große Flächenländer wie Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen 
oder Baden-Württemberg deutlich mehr in ihre Landesstraßen. Werden 
die Haushaltsmittel aber auf die Länge des Landesstraßennetzes bezo-
gen, nimmt Schleswig-Holstein 2018 bundesweit den ersten Platz ein. 
 
Seit 2014 wird in Schleswig-Holstein gegengesteuert und in die Landes-
straßen investiert. Die Landesregierung sollte dies auch die nächsten Jah-
re fortführen, um den Standort Schleswig-Holstein zu sichern. 
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22.3 Erhaltungsstrategien 2014 und 2019: Das Ziel ist klar definiert 
 
Der LBV.SH stellte auf Grundlage der Zustandserfassung und -bewertung 
2013 erstmalig ein „Erhaltungsprogramm für 2014 bis 2017“1 auf. Dieses 
enthielt insgesamt 52 Baumaßnahmen, von denen jedes Jahr zwischen 11 
und 17 Maßnahmen umzusetzen waren. Jedem der LBV.SH-Standorte 
Flensburg, Rendsburg, Itzehoe, Lübeck und Kiel waren nach diesem Pro-
gramm pro Jahr zwischen einer und 8 Landesstraßenmaßnahmen zuge-
ordnet, die er vorzubereiten und zu bauen hatte. 
 
Der LRH kommt zu dem Ergebnis, dass 41 von 52 Maßnahmen - wenn 
auch mit zeitlichen Verschiebungen - umgesetzt wurden. Abweichungen 
vom „Soll“ gab es bei 12 Maßnahmen, wobei davon 9 nur abschnittweise 
umgesetzt wurden, 3 wurden nicht oder nicht nachhaltig erneuert. Nach 
Angaben des LBV.SH wurden in den 4 Jahren 312 km Landesstraßen 
bzw. 8,5 % des Netzes erneuert. Die reinen Baukosten hierfür beliefen 
sich laut Meldung des LBV.SH auf 111 Mio. €. 
 
Nachdem das „Erhaltungsprogramm 2014 bis 2017“ ausgelaufen war und 
es 2018 noch kein gültiges Folgeprogramm gab, erarbeitete der LBV.SH 
Ende 2018 die „Landesstraßenerhaltungsstrategie 2019 bis 2030“.2 Da die 
Landesregierung die finanzielle Ausstattung des LBV.SH zwischenzeitlich 
deutlich verbessert hat und für die Landesstraßenerhaltung seit 2018 
einen jährlichen Betrag von 90 Mio. € zur Verfügung stellt, fällt dieses Pro-
gramm erheblich umfangreicher aus: Es enthält 186 Landesstraßenmaß-
nahmen und sieht vor, in 4 Jahren eine Länge von ca. 950 km Landes-
straßen zu sanieren. Dies entspricht einem Anteil von 26 % am gesamten 
Landesstraßennetz. 2014 bis 2017 waren es durchschnittlich 54,3 Mio. €. 
 
Laut Angaben des LBV.SH wurden 2019  26 Maßnahmen mit einer Ge-
samtlänge von 116 km umgesetzt. Die Projekte sind noch nicht vollständig 
abgerechnet, sodass bisher keine Aussagen zu den reinen Baukosten vor-
liegen. Die Ist-Ausgaben 2019 aus dem Haushalt für Investitionen in Lan-
desstraßen einschließlich der weiteren Kosten beliefen sich auf 
85,3 Mio. €. 
 
Mit diesen beiden Programmen ist das Ziel in der Landesstraßenerhaltung 
klar definiert. Es ermöglicht allen Beteiligten eine verlässliche, mittelfristige 
Planung und Baudurchführung. Auch die betroffenen Gemeinden können 
frühzeitig planen und die nötigen finanziellen Mittel in die kommunalen 

                                                      
1  „Bericht zum Zustand der Landesstraßen in Schleswig-Holstein 2014“, Landtags-

drucksache 18/2066 vom 26.06.2014. 
2  „Strategie zur Entwicklung der Landesstraßen in Schleswig-Holstein 2019-2030“, Land-

tagsdrucksache 19/1034 vom 29.10.2018. 
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Haushalte einstellen, um ihre eigenen, in oder an der Straße befindlichen 
Anlagen (z. B. Schmutzwasserleitungen) zu überprüfen. Eine ggf. nötige 
Erneuerung kann dann, z. B. auch als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem 
LBV.SH zusammen im Rahmen der anstehenden Straßenbaumaßnahme, 
rechtzeitig eingeplant werden. 
 

22.4 Die Umsetzung der Maßnahmen: Zu wenig Einheitlichkeit in der Pla-
nung und Baudurchführung führt zu unterschiedlichen Standards 
 
Grundlage der Prüfung war ein Erhebungsbogen, in den der LBV.SH die 
durchgeführten Landesstraßenmaßnahmen zwischen 2014 und 2019 mit 
Ausblick auf 2020 eintragen sollte. Der Erhebungsbogen enthielt Angaben 
zu insgesamt 122 Maßnahmen. Danach wurden in 6 Jahren an 570 km 
Landesstraßen (15,5 % des Netzes) Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. 
 
Jeder der 5 Standorte des LBV.SH verfolgt unterschiedliche Strategien bei 
der Umsetzung der Maßnahmen. Dies trifft einerseits z. B. auf den Umfang 
der durchgeführten Maßnahmen - ob oberflächliche Deckschichterneue-
rung oder tiefergehende grundhafte Erneuerung des gesamten Asphaltpa-
kets - und die dadurch verursachten Kosten zu. Andererseits gibt es deut-
liche Unterschiede beim Anteil für externe Unterstützung durch Ingenieur-
büros, sowohl für die Planung als auch die Baudurchführung. 
 
Auf Grundlage des Erhebungsbogens wählte der LRH stichprobenartig je 
Standort und Jahr bis zu 2 Maßnahmen aus. In einem ersten Schritt be-
trachtete der LRH die Festlegung der Belastungsklasse, die u. a. von Ver-
kehrsbelastung, Straßenkategorien oder Eigenschaften der Verkehrsflä-
chen abhängt. Bei dem sich daraus ergebenden Mindestaufbau stellte der 
LRH in 4 von 5 Standorten viele Abweichungen und Fehler fest. Nur in 
einem Standort erfolgte die Berechnung der Bauklasse bei allen überprüf-
ten Maßnahmen korrekt. 
 
Bei insgesamt 31 von 59 überprüften Maßnahmen war die Berechnung 
fehlerhaft (53 %). Bei 10 Maßnahmen (17 %) wurde nur ein Teilabschnitt 
der jeweiligen Maßnahme in der errechneten Bauklasse gebaut, wie nach 
den technischen Regeln erforderlich. Die übrigen 21 Maßnahmen waren 
unter- oder überdimensioniert (36 %). Eine Unterdimensionierung führt zu 
verringerten Nutzungsdauern, erfordert früher erste Instandsetzungsmaß-
nahmen und verursacht dadurch Mehrkosten. Überdimensionierungen ver-
langen dickere Asphaltschichten und verursachen dadurch ebenfalls unnö-
tige Kosten. 
 
Grundsätzlich sollten möglichst lange, einheitliche Erneuerungsabschnitte 
gebildet werden. Für die Planung einer Erhaltungsmaßnahme ist außer-
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dem die Bewertung des Alters, der strukturellen Substanz und Tragfähig-
keit der vorhandenen Befestigung wichtig. Als Voraussetzung ist ein an-
gemessenes Konzept mit einer ausreichenden Anzahl an Bohrkernen vor-
zusehen, damit der Bestand überhaupt adäquat beurteilt werden kann. Um 
die Eignung der zu überbauenden Schichten beurteilen zu können, sollten 
neben der optischen Beurteilung am Bohrkern z. B. auch chemische Ana-
lysen zur Abschätzung der Wiederverwendbarkeit des Ausbauasphalts 
durchgeführt werden. Nur so kann abgeschätzt werden, ob die 
alten Schichten sich für eine weitere, langjährige Nutzung und Überbau-
ung eignen. So wird sichergestellt, dass die angestrebte Nutzungsdauer 
für die Erhaltungsmaßnahme auch erreicht wird oder ob ggf. Kompensa-
tionsmaßnahmen erforderlich werden. 
 
Ein Hauptziel der Prüfung war, Aussagen zur Zweckmäßigkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit des gewählten Erhaltungskonzepts für die ein-
zelnen Maßnahmen zu treffen. So wurde in einem zweiten Schritt eine 
weitere Auswahl von 34 der 59 Vorhaben einer genaueren Betrachtung 
unterzogen. Dabei stellte sich heraus: Jeder Standort geht anders an die 
Planungsaufgabe heran und verfolgt unterschiedliche Strategien. In eini-
gen Standorten wurde - im Sinne einer möglichst sparsamen Lösung - so 
viel wie möglich von der vorhandenen Straßenbefestigung wiederverwen-
det. Kurze Abschnitte mit unterschiedlichen Aufbauten wechselten sich ab. 
In anderen Standorten lag der Fokus darauf, möglichst einen Aufbau ana-
log eines Neubaus nach Regelwerk und über einen langen Abschnitt hin-
weg herzustellen. Die Feststellungen hieraus werden nachfolgend darge-
stellt. 
 

22.4.1 Regelwerk nicht durchgängig beachtet 
 
Die Kritikpunkte des LRH im Hinblick auf die Umsetzung der Maßnahmen 
sind vielfältig: Die im Regelwerk geforderte „fundierte Untersuchung und 
Bewertung der strukturellen Substanz“ der vorhandenen Asphaltschichten 
wurde nirgends vorgelegt, bei einigen Maßnahmen wurden einzelne Pa-
rameter untersucht. Meist wurden die alten Schichten jedoch nicht labor-
technisch analysiert und trotz ihres fortgeschrittenen Alters und schlechten 
Zustands (z. B. fehlender Schichtenverbund, mangelnde Tragfähigkeit) mit 
neuem Asphalt überbaut. Bei anderen Maßnahmen bestand der vorhan-
dene Straßenaufbau aus mehreren dünnen Asphalt(deck)schichten oder 
aus ungeeigneten Materialien. Obwohl diese die Anforderungen an einen 
dauerhaften Aufbau nicht (mehr) erfüllten, verblieben die Schichten eben-
falls in der Straße und wurden überbaut. Bei wiederum anderen Maßnah-
men wurde die Dicke des vorhandenen frostsicheren Oberbaus nach Re-
gelwerk unterschritten, aber im Rahmen der Erneuerungsmaßnahme auch 
nicht erhöht. An anderen Maßnahmen wurde, trotz des Wissens um die 
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Schadensursachen im Baugrund, nur eine Deckenerneuerung der obers-
ten Schichten durchgeführt. 
 
Unbestritten kann es manchmal wirtschaftlich sein, eine Maßnahme nur in 
kleinerem Umfang zu erneuern und damit „noch etwas über die Zeit zu ret-
ten“. Der LBV.SH argumentierte in diesem Zusammenhang, dass für we-
nig Mitteleinsatz eine „vorübergehende Sicherstellung der Verkehrssicher-
heit“ oder eine „kurzfristige Verlängerung des Lebenszyklus“ ermöglicht 
werden kann. Nach Feststellung des LRH waren diese „Sparmaßnahmen“ 
aber - im Verhältnis zu einer umfassenderen Erneuerung - sehr teuer und 
für ihren eigentlichen Zweck zu umfangreich. 
 
Ein Teil der umgesetzten Bauweisen entspricht weder dem gültigen Regel-
werk noch den heutigen Anforderungen an einen nachhaltigen Straßen-
aufbau. Sie erzeugten Kosten in Millionenhöhe, für deren Verwendung der 
LRH keine Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bescheinigen kann. Die 
Maßnahmen erfüllen nicht die Anforderungen zur dauerhaften Erhaltung. 
Sie werden trotz eines teilweise erheblichen Mitteleinsatzes ihre theoreti-
sche Lebensdauer nicht erreichen und früher als geplant weitere Baumaß-
nahmen erforderlich machen. 
 

22.4.2 Straßeninformationsbank nicht aktuell 
 
Nach Fertigstellung einer Maßnahme ist es wichtig, dass sie in der Stra-
ßeninformationsbank, die beim LBV.SH geführt wird, auch hinterlegt wird. 
Hierauf bauen weitere Anwendungen auf, die u. a. eine wichtige Rolle für 
die Erhaltungsplanung Landesstraßen und das entsprechende Baupro-
gramm spielen. Der LRH musste in seiner Prüfung feststellen, dass die 
Straßeninformationsbank vom LBV.SH nicht ausreichend gepflegt wird. 
Strukturierte Abläufe sind nur in einem Standort vorhanden. In den ande-
ren 4 Standorten sind die Daten teilweise stark veraltet. Der LBV.SH greift 
damit für Ausschreibungen und die Erarbeitung einer langfristigen Erhal-
tungsplanung auf diese nicht aktualisierte Datengrundlage zurück. Somit 
sind Fehler vorprogrammiert. 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus (Verkehrsministerium) teilt mit, dass der LBV.SH begonnen 
habe, die Datengrundlagen zu verbessern. Die Umsetzung werde intensiv 
durch das Verkehrsministerium unterstützt und begleitet. 
 
Der LRH weist noch einmal auf die Notwendigkeit einer aktuellen Stra-
ßeninformationsbank als Auskunftssystem für alle straßenbezogenen Da-
ten hin. 
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22.4.3 Einheitliches Konzept für Maßnahmen fehlt 
 
Auch wenn das Ziel durch die „Erhaltungsstrategie Landesstraßen“ klar 
umrissen ist, lässt die Ausgestaltung zu viel Spielraum: Der LRH stellt fest, 
dass der LBV.SH über kein einheitliches Konzept verfügt, wie eine Erhal-
tungsmaßnahme zu planen und umzusetzen ist. Auch wenn jede Maß-
nahme einen Einzelfall darstellt, für sich zu betrachten ist und eine Einzel-
lösung erfordert, differiert die Wahl der Lösung sehr stark zwischen den 
Standorten und sogar zwischen den Bearbeitern. Die unterschiedliche 
Herangehensweise führt landesweit zu unterschiedlichen Standards und 
unterschiedlicher Qualität der Erhaltungsmaßnahmen. Hier muss der 
LBV.SH geregelte Verfahrensabläufe generieren, um einheitliche Stan-
dards einzuführen und um eine landesweit vergleichbare Vorgehensweise 
und Qualität in der Landesstraßenerneuerung sicherzustellen. 
 
Das Verkehrsministerium hält die an den LBV.SH gerichteten Anmer-
kungen des LRH zur Einhaltung der Regelwerke als auch zum einheitli-
chen Vorgehen bei der Umsetzung der Erhaltungsmaßnahmen für nach-
vollziehbar und begründet. Im LBV.SH sei mit dem Dezernat 30 eine Orga-
nisationseinheit zur Grundlagenarbeit und Fachaufsicht eingerichtet wor-
den, die die Zweckmäßigkeit der Sanierungsvarianten zukünftig sicherstel-
len solle. Das Verkehrsministerium werde im Rahmen seiner Fachaufsicht 
den Verbesserungsprozess des LBV.SH überwachen. 
 

22.5 Umsetzung eines integrierten Erhaltungskonzepts: Ein guter Ansatz, 
der nicht immer angewandt wird 
 
Der LBV.SH hat sich mit seiner „Erhaltungsstrategie Landesstraßen“ 
selbst dazu verpflichtet, ein „integriertes Erhaltungskonzept“ umzusetzen. 
Es sollen möglichst lange Abschnitte in einem Zuge erneuert und im Stra-
ßenverlauf befindliche Radwege, Ingenieurbauwerke und Ausstattungs-
elemente wie Verkehrsschilder, Leitpfosten oder Schutzplanken etc. bei 
Bedarf mit erneuert oder instandgesetzt werden. Diese Vorgehensweise 
hat den Vorteil, dass ein gesamter Streckenzug danach lange Zeit nicht 
wieder „angefasst“ werden muss und die dadurch hervorgerufenen Ver-
kehrsbeeinträchtigungen nur einmal Anwohner und Verkehrsteilnehmer 
belasten. Auch ergeben sich durch die Ausschreibung aller Leistungen in 
einem Vertrag meist günstigere Preise und die Anzahl der Abhängigkeiten 
zwischen verschiedenen Auftragnehmern auf einer Baustelle werden re-
duziert bzw. in den Verantwortungsbereich des Hauptauftragnehmers ver-
lagert. 
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22.5.1 Ingenieurbauwerke 
 
Der LRH hat auch die aktuelle Bestandsdatenbank für die in der Baulast 
des Landes befindlichen 660 (Teil-)Bauwerke im Landesstraßennetz aus-
gewertet: Mit 73,5 % befindet sich ein Großteil der Bauwerke im Landes-
straßennetz in einem mindestens befriedigenden Zustand, 23 % in einem 
ausreichenden und 3 % in einem nicht ausreichenden Bauwerkszustand. 
Kein Bauwerk befindet sich derzeit in einem ungenügenden Bauwerkszu-
stand. 
 
Im Rahmen der neuen „Erhaltungsstrategie Landesstraßen“ wird nunmehr 
das Ziel verfolgt, „im Sinne eines optimierten Baustellenmanagements an-
stehende Erhaltungsmaßnahmen an Bauwerken möglichst im Zusammen-
hang mit den Fahrbahnerneuerungen“ umzusetzen. Hierfür wird - zusam-
men mit den Aufwendungen für Radwege und sonstige Anlagenteile - pro 
Jahr ein Budget von 20 Mio. € zur Verfügung gestellt. Eine enge Abstim-
mung zwischen Brücken- und Straßenbau ist hierfür zwingend erforderlich. 
 
Im Ergebnis stellt der LRH jedoch fest, dass die Erhaltung der Ingenieur-
bauwerke oft nicht im Fokus stand und sich die durchgeführten Maßnah-
men an den Brücken - wenn überhaupt - auf die Erneuerung des Fahr-
bahnbelags beschränkten. Die nötigen Abstimmungen blieben aus. In den 
meisten Fällen wurden die im Zuge der Baustrecke vorhandenen Bauwer-
ke aus der Planung der Erneuerungsmaßnahme ausgenommen, auch 
wenn relevante Schäden vorhanden waren und mit verhältnismäßig gerin-
gem Aufwand hätten mit beseitigt werden können. Darunter waren auch 
verkehrssicherheitsrelevante Schäden. In anderen Fällen wurde eine Er-
haltungsmaßnahme an einer betreffenden Brücke parallel durch einen an-
deren Auftragnehmer oder zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Nur 
ein Standort fiel in diesem Zusammenhang positiv auf, da er mehr Augen-
merk auf seine Brücken legte und die Chance für eine Erneuerung im 
Rahmen der Straßenbaumaßnahme zumindest bei einigen Brückenbau-
werken nutzte. Inwieweit hier eine Beseitigung der Schäden tatsächlich er-
folgte, konnte anhand der zur Verfügung stehenden Unterlagen allerdings 
nicht festgestellt werden. Denn die zugehörige Pflege auch der Bauwerks-
datenbank wurde nicht nur in diesem Standort, sondern zumeist auch in 
den anderen 4 Standorten des LBV.SH vernachlässigt. 
 
Der LBV.SH selbst setzt sich im Rahmen seiner „Erhaltungsstrategie Lan-
desstraßen“ das Ziel: „Im Sinne eines optimierten Baustellenmanagements 
sollen anstehende Erhaltungsmaßnahmen an Bauwerken möglichst im 
Zusammenhang mit den Fahrbahnerneuerungen umgesetzt werden.“ 
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Das Verkehrsministerium teilt hierzu mit, dass der LBV.SH seine Ziele 
der koordinierten Erhaltungsplanung mit den verfügbaren personellen und 
finanziellen Ressourcen nur eingeschränkt habe berücksichtigen können. 
Es ergänzt, dass Bauwerkserhaltungsmaßnahmen innerhalb der Bauzeit-
fenster für die Fahrbahnsanierungsmaßnahmen ohnehin nicht hätten reali-
siert werden können. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung, dass einzelne Schäden an Bau-
werken, die vor allem die Verkehrssicherheit und Standsicherheit des 
Bauwerks beeinflussen, im Rahmen der Straßenbaumaßnahme mit wenig 
finanziellem Aufwand im Rahmen der Straßenbaumaßnahme mit abgear-
beitet werden können und zukünftig auch abgearbeitet werden sollten. 
 

22.5.2 Radwege 
 
Nach Angaben des LBV.SH gibt es an schleswig-holsteinischen Landes-
straßen 2.333 km Radwege, d. h. 64 % des schleswig-holsteinischen Lan-
desstraßennetzes verfügen über einen Radweg. Ein flächendeckendes 
Zustandskataster der Radwege an Landesstraßen, vergleichbar mit der 
Zustandserfassung und -bewertung an Straßen, liegt nicht vor. Nach Ein-
schätzungen des LBV.SH zeige der überwiegende Teil der Radwege an 
Landesstraßen aber sehr gute bis mittlere Gebrauchseigenschaften. We-
niger als 25 % hätten ausreichende oder schlechte Gebrauchseigenschaf-
ten, die zu Einschränkungen im Fahrkomfort der Radfahrer führen (z. B. 
Absackungen oder Hebungen des Belags durch Wurzeln). Etwa 15 % des 
Radwegnetzes seien nach Aussage des LBV.SH sanierungsbedürftig. 
Hinzu kommt, dass Radwege oftmals nur über eine unzureichende Breite 
verfügen. 
 
Die Ziele der baulichen Erhaltung bestehen bei den Radwegen, ähnlich 
wie bei Fahrbahnen, in der Gewährleistung einer angemessenen Ver-
kehrssicherheit und Befahrbarkeit sowie in einer rechtzeitigen wirtschaftli-
chen Substanzerhaltung. Der Fahrkomfort auf Radwegen ist zu erhalten 
und die Anzahl der Unfälle weitestmöglich zu reduzieren. Auch für die 
Radwege gilt der Grundsatz: „Im Sinne der koordinierten Erhaltungspla-
nung werden aus Effizienzgründen sanierungsbedürftige Radwege grund-
sätzlich im Zusammenhang mit den anstehenden Fahrbahnsanierungen 
durchgeführt.“1 
 
Bei 35 der 59 näher betrachteten Maßnahmen wurden vorhandene Schä-
den an den Radwegen mit beseitigt. Die durchgeführten Erneuerungs-
maßnahmen waren sehr vielfältig und reichten von der kostengünstigen 

                                                      
1  „Strategie zur Entwicklung der Landesstraßen in Schleswig-Holstein 2019-2030“, Land-

tagsdrucksache 19/1034 vom 29.10.2018. 
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Erneuerung der obersten Asphaltschicht bis hin zur vollständigen Erneue-
rung des gesamten Aufbaus. Nur bei einigen wenigen Maßnahmen wur-
den vorhandene Defizite wie ein zu schmaler Querschnitt oder eine un-
günstige Linienführung durch kurze Neubauabschnitte beseitigt. Auch 
hinsichtlich der verwendeten Materialien gab es eine sehr große Bandbrei-
te: Neben Asphalt kamen auch Betonpflaster, wasserdurchlässiges Pflas-
ter oder eine wassergebundene Decke für die Radwegoberflächen zum 
Einsatz. 
 
Ein großes Problem ist im Radwegebau allgegenwärtig: Die Bepflanzung 
entlang der Radwege. In den meisten Fällen stehen Bäume oder Knicks in 
zu geringem Abstand von der Radwegkante oder im Trennstreifen zwi-
schen Radweg und Straße. Dementsprechend groß sind die Schäden 
durch Wurzelaufbrüche an vielen Radwegen. An anderen Stellen wachsen 
innerhalb kürzester Zeit Gräser, Schachtelhalm, Schilf o. Ä. durch die neue 
Asphaltbefestigung, zerstören sie und lassen Wasser eindringen, was zu 
einer deutlich verringerten Lebensdauer (z. B. aufgrund von Frostschäden 
oder Ausspülungen) führt. Wassergebundene Radwege, bei denen Wur-
zelaufbrüche durch die wasser- und luftdurchlässigen Eigenschaften der 
verwendeten Materialien vermieden werden können, fielen durch ihre 
mangelnde Unterhaltung oder durch Defizite im Hinblick auf die Verkehrs-
sicherheit negativ auf. 
 
Leider fehlte dem LBV.SH auch hier oftmals ein einheitliches Konzept, wie 
Radwege bei den vorhandenen Schadensbildern nachhaltig und langlebig 
erhalten werden können. Wie der LRH feststellen musste, waren bei eini-
gen Maßnahmen bereits schon nach einer Nutzungszeit von nur ein oder 
2 Jahren nach Abschluss der Instandsetzungsmaßnahmen die alten Schä-
den wieder vorhanden. Die Nutzung der Radwege war mit den gleichen 
Einschränkungen im Hinblick auf die Verkehrssicherheit verbunden wie 
zuvor. Warnschilder „Radwegschäden“ standen wieder, die aufgewende-
ten Haushaltsmittel sind in diesen Fällen sinnlos ausgegeben worden. 
 
Der LBV.SH hat sich mit seiner „Erhaltungsstrategie Landesstraßen“ dazu 
verpflichtet, ein „integriertes Erhaltungskonzept“ umzusetzen. Es sollten 
nicht nur Ingenieurbauwerke, sondern auch im Straßenverlauf befindliche 
Radwege mit erneuert werden. 
 
Das Verkehrsministerium widerspricht den Ausführungen des LRH und 
gibt an, dass die Berücksichtigung von Radwegen im Erhaltungsprogramm 
nach einem einheitlichen Konzept erfolge. Es teilt mit, dass der LBV.SH 
durch zusätzlich bereitgestellte Mittel in die Lage versetzt worden sei, 
grundsätzlich jeden sanierungsbedürftigen Radweg in die Erhaltungsmaß-
nahme einzubeziehen. 
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Der LRH bleibt bei seiner Feststellung: Seine Kritik bezieht sich nicht da-
rauf, ob und wo eine Erhaltungsmaßnahme an Radwegen durchgeführt 
wird, sondern auf das fehlende Konzept zur einheitlichen Umsetzung. 
 

22.6 Die Personalverteilung beim LBV.SH: Falsche Prioritätensetzung 
erzeugt teilweise erhebliche Überlastung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
 
Mit der Umstrukturierung im Mai 2019 änderte der LBV.SH seine Orga-
nisationsstruktur, beendete das Niederlassungsmodell und führte ein Ge-
schäftsbereichsmodell mit den 4 Geschäftsbereichen „Verwaltung, Ser-
vice, Recht“, „Neubau, Um- und Ausbau“, „Erhaltung“ sowie „Betrieb 
Straßennetz Service“ ein. Die Zuordnung des Personals zu den künftigen 
Aufgabenfeldern nahm der LBV.SH weitgehend auf Grundlage der vorhe-
rigen Zuständigkeiten vor. Geschäftsprozessanalysen oder Organisations-
untersuchungen gingen der neuen Organisation nicht voraus. Hier wurde 
schnell deutlich, dass es in der neuen Struktur ein erhebliches Ungleich-
gewicht zwischen den beiden Geschäftsbereichen 2 „Neubau, Um- und 
Ausbau“ und 3 „Erhaltung“ gibt: Obwohl der Schwerpunkt der Aufgaben 
zweifelsfrei auf der Erhaltung des bestehenden Straßennetzes liegt und 
auch zukünftig liegen wird, spiegelt sich dieser Umstand nicht in der Per-
sonalverteilung des LBV.SH wider. Beide Geschäftsbereiche verfügen ak-
tuell ungefähr über gleich viel Personal, die Hauptlast der anstehenden 
Aufgaben trägt aber der Geschäftsbereich 3. Hier muss der LBV.SH sein 
derzeitiges Handeln überdenken. 
 
Durch die Einrichtung der Autobahn GmbH des Bundes hat der LBV.SH 
bereits zum 01.01.2020 die ersten 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
den Bund abgegeben. Zum 01.01.2021 sollten weitere 172 Personen 
wechseln. Ein Konzept, wie sich der LBV.SH mit seinen geänderten Auf-
gaben und seiner neuen Personalsituation aufstellen will, hatte er nicht. 
Der LBV.SH beklagte zwar, zur Erledigung seiner Aufgaben schon vor Ab-
gabe des Personals an den Bund über zu wenig Personal zu verfügen. 
Wie groß die Stellenzahl sein muss, um seine Aufgaben zu bewältigen und 
wie diese bemessen werden kann, konnte er jedoch nicht mitteilen. 
 
Das Verkehrsministerium gibt an, dass sich der Personalbemessungs-
ansatz für den Geschäftsbereich 3 an seinem Budget von 175 Mio. € be-
messe und dazu ein Vollzeitäquivalent pro 1,0 Mio. € Bauumsatz pro Jahr 
benötigt werde. Für den Geschäftsbereich 2 verweist das Verkehrsminis-
terium auf den Bedarfsplan des Bundes, der einen Finanzbedarf für 
Schleswig-Holstein von 1,3 Mrd. € für Bundesautobahnen und 212 Mio. € 
für Bundesstraßen bis 2023 vorsehe. 
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Der LRH bleibt bei seiner Feststellung, dass die Personalverteilung zwi-
schen den Geschäftsbereichen 2 und 3 nicht bedarfsgerecht ist. 
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